
Seite 1 von 2 

 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
 

 
 

 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr. 

11/014/2026 

Erstellt am 

23.04.2026 

Sachgebiet 

11 - Hauptverwaltung 
 

Verfasser 

Reindl, Carola  

Gremium Datum Behandlung Zuständigkeit 

Kreistag 11.05.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Rechnungsprüfungsausschuss;  
Bestellung der/des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
 
 
Zur/Zum Vorsitzenden bzw. Stellv. Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses werden aus 
dessen Mitte bestellt: 
 
 

V o r s i t z e n d e / r  S t e l l v .  V o r s i t z e n d e / r  

Partei Name, Vorname Partei Name, Vorname 
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Vorlagebericht 
 
In der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und die weiteren Ausschüsse für die 
Wahlperiode 01.05.2026 – 30.04.2032 hat der Kreistag festgelegt, dass aus seiner Mitte ein Rech-
nungsprüfungsausschuss (Art. 89 Abs. 2 Landkreisordnung) mit 7 Mitgliedern gebildet wird; 1 Aus-
schussmitglied wird vom Kreistag zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses be-
stimmt. Ferner bestellt der Kreistag für jedes Ausschussmitglied einen Stellvertreter für den Fall sei-
ner Verhinderung und bestimmt, welches Ausschussmitglied bei Verhinderung des Ausschussvor-
sitzenden den Vorsitz führen soll. 
 
Der Landrat ist nicht kraft Amtes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses („geborenes Mit-
glied“); er kann jedoch als Ausschussmitglied und auch als Ausschussvorsitzender bestellt werden. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist ein prüfender bzw. feststellender Ausschuss, der jedoch 
keine Beschlüsse mit Außenwirkung fassen kann. 
 
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Die bisherige Besetzung des Vorsitzes stellte sich wie folgt dar: 
 

V o r s i t z e n d e / r  S t e l l v .  V o r s i t z e n d e / r  

Partei Name, Vorname Partei Name, Vorname 

FW Dorfner Franz CSU Gerl Barbara 

 
 


